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3.2 Betriebliche Gesundheitsförderung durch Krankenkassen
Gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) V erbringen bzw. fi nanzieren die Krankenkassen 
verschiedene Leistungen der nichtmedizinischen Prävention. Neben primärprä-
ventiven Leistungen (§ 20 Abs. 1 SGB V) – unterschieden nach Kursangeboten 
zur Änderung des Gesundheitsverhaltens (»individueller Ansatz«) und Maß-
nahmen zur gesundheitsgerechten Gestaltung nichtbetrieblicher Lebenswelten 
(Schulen, Kitas, Stadtteile u. a. – »Setting-Ansatz«) – zählen hierzu auch Maß-
nahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF, einschließlich Verhü-
tung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren; §§ 20a und 20b SGB V, bis 2006: 
§ 20 Abs. 2 SGB V).

Nachdem die BGF-Ausgaben der Krankenkassen im Jahr 2007 erstmals leicht 
zurückgegangen waren, sind sie 2008 wieder kräftig auf eine Summe von 35,9 
Mio. Euro gestiegen – fast das Zweieinhalbfache der Aufwendungen des Jahres 
2000, als BGF wieder in den Leistungskatalog der GKV eingeführt worden war 
(Abb. 33). Trotz dieses Zuwachses haben die BGF-Leistungen im Rahmen der 
gesamten präventionsbezogenen Kassenausgaben nur eine nachrangige Be-

Abb. 32: Warum wurde bisher keine (ganzheitliche) Gefährdungs-
beurteilung durchgeführt? (Angabe der befragten Betriebsräte in %)

Quelle: WSI/PARGEMA Betriebsrätebefragung 2008/09
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